
, 
I b8jS'N - A+A I H (::; 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

Präsidium des Nationalrates 
Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien üetrilH ~~ETZ[irrwuf' " 

'0 ,. ... ,~ . .t. ZI. .......... , ............................. _h>: 119 ............ . 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 

SH-ZB-5411 

Betreff: 

Entwurf für ein Bundesgesetz über 
Fachhochschul-Studiengänge (FHStG) 
Stellungnahme 

• Durchwah. 3136 
lfMl 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

.-(0222) 50165 

Datum 

19.10.1992 

Die BundeskaImer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exerrplare ihrer 

Stellungnalme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­

ma.tion. 

Der Präsident: 

Beilagen 

// 
;' ~ ..... < \··'~·"'.C!-'·'I -"" 

Der Direktor: 

iA 

68/SN-171/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 11

www.parlament.gv.at



! 
iI 

i • 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22, Postfach 534 

An das 
Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
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Entwurf für ein Bundesgesetz über 
Fachhochschul-Studiengänge (FHStG) 
S TEL L U N G N AH M E 

Grundsätzliches: 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

I'rinz-Eugw-StrajJ<, 20-22 

A-1041 Wien, pos/flIeh 531 

flh0222) 50165 

Datum 

7.10.1992 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) verweist einleitend auf ihre 

Stellungnahme vom ,29.10.1991 zum Thema "Fachhochschulen", da 
bereits damals wesentliche Rahmenbedingungen für die Etabiierung 
eines zweiten Hochschulsektors genannt .wurden. Die Befürwortung 
der geplanten Diversifikation wurde und wird seitens ~er Arbeit- . 
nehmerinteressenvertretung 
Anforderungen. verknüpft, 
Anhebung des Bildungs- und 

mit der Erfüllung einer Reihe von 
um auch tatsächlich eine weitere 
Qualifikationsniveaus zu erreichen. 

. . 
Mit 'der Differenzierung des Hochschulwesens in österreich wird 
eine entscheidende bildungspolitische Weichenstellung vorgenom­
men, die nicht nur eine struktu~bereinigung des "Nichtuniversitä:" 
ren Sektors (NUS)" inkludieren muß, sondern auch der steigenden 
Bildungsberei tschaft Rechnung zu tragen hat. Der Ausbau aller 
hochschulmäßigen EinriChtungen sowie die Gewichtung der beiden 

Hochschulsektoren sind dabei von entscheidender Bedeutung. Eine 
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rechtliche· Harmonisierung, d.h .. eine organisatorische sQ-tie 

inhaltliche Abstimmung des Fachhochschulbereichs mit den jeW'~lls 
vor-, parallel-. bzw. nachgelagerten Bildungseinrichtungen, !~st 

: I 
eine wesentliche Voraussetzung für eine kontinuierliche WeHt:~r-

I 

entwicklung des Bil~ungssystems insgesamt. Dies betrifft spe~i-
eIl die Herstellung der notwendigen Durchlässigkeit sowie. ~ie 
Vermeidung.von Bildungssackgassen • 

. Die bis dato gewählte Vorgangsweise entspricht diesem Kriterium 
keineswegs. Im Rahmen eines effektiven Planungsprozesses wäre es 
sinnvoll gewesen, die Ergebnisse der von qer Bundesregierung in 

Auftrag gegebenen OECD-Studie abzuwarten und erst in der Folge 
eine legistische Konzeption zu entwickeln. Ziel der OECD-Prüfung 

war und ist u. a. die Beratung österreichischer Entscheidungsträ.­
ger bei der Einrichtung des, NUS. Die voreilige Einleitung des 
Begutachtungsverfahrens zu einem FHStG-Entwurf steht im Wider­
sp!uch zu dieser Absichtserklärung. Die Arbeitnehmerinteressen~ 
vertretung niut diese stellungnahme außerdem zum Anlaß, um 

nochmals ein Prüfungsverfahren in Frage zu stellen, das· den 

Experten der .oECD nur mehr die Möglichkeit eröffnet, eineinzi­
ges FH-Modell - nämlich den vorliegenden Ministerialentwurf - zu 
eva·luieren. Die Beurteilung anderer optionen wurde damit jeden­
falls erschwert. Trotz dieses sehr eingeschränkten Verfahrens 
wird erwartet, daß sich die OECD-Prüfer zu wesentlichen Fragen, 
wie etwa der Dimensionierung des neuen Sektors, den Fachrichtun­
gen und standorten, äußern werden. Die bi ldungspolit!sche 
Diskussion über diese OECD-Vorschläge sowie· deren Einschätzung 

sollten im Konnex mit dem angekündigten FH-Entwicklungsplan des 
Bundes erfolgen. 

Darüber hinaus vertritt die BAK die Ansicht, daß die unmittelbar 

.bevorstehende Reform der Universitätsorganisation und . die 
Etablierung des neuen Hochschul sektors einer Koordina.tion 

bedürfen. Der erwähnte Finanzierungs- und Entwicklungsplan für 
Fachhochschulen kann letztlich nur Teil einer gesamten Hoch­
schulrahmenplanung sein 'und müßte außerdem bereits im Rahmen 
dieses Begutachtungsverfahrens vorliegen. 
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Abgesehen von dieser kritischen Anmerkung wird ausdrücklich 

betont, daß wesentliche ·Ordnungskriterien, d~h. Grl,lndsatz­

bestimmungen, für beide Hochschulsektoren Gültigkeit haben 

müssen. Eine Reduktion der Regulierungsdichte ist zwar vorstell-

. bar, darf jedoch nic::ht dazu führen, daß sich der Bund gänzlich 

aus seiner verfassungsmäßigen Verpflichtung (siehe Art. 14 BVG) 

zurückzieht. Dem Bund kommt nach der verfassung nicht nur die 

gesetzgebende Kompetenz, sondern auch die Vollziehung bei der 

Errichtung, Erhaltung und Auflassung von Hochschulen zu. Der zur 

Diskussion stehende Entwurf eines FHstG enthält aber weder 

eigene Bestimmungen zum Organisationsrecht noch wird das beste­

hende Ulli vers i täts-Organisationsgesetz (UOG) sowie Allgemeine 

Hochschul-Studiengesetz (AHstG) novelliert. 

Der Bund geht also keine Verpflichtung ein, Fachhochschulen zu 

errichten oder Fachhochschul-Studiengängezu finanzieren. Dies 

ist eine Vorgangsweise, die seitens der BAK dezidiert abgelehnt 

wird. Gerade in diesem' Konnex muß daran erinnert werden, daß 

sich die beiden Regierungsparteien in ihrem Arbeitsübereinkommen 

auf die "Schaffung von Fachhochschulen" geeinigt haben. Dieses 

bildungspolitische Ziel. wird du~ch die vorgelegte Konzeption 

völlig verfehlt. Die geplanten Regelungsmechanismen sehen nur 

ein Anerkennungsverfahren für FH-studiengänge vor, wobei dem 

Bund nicht einmal mehr die Funktion eines "Anbieters" zukommt. 

Bedingt qurch die mang~lnde geset~liche Basis könnten seitens 

des Bundes weder im Rahmen neuer Hochschulen noch an bestehenden 

Universitäten diese, speziellen berufsbezogenen Studiengänge 

eingerichtet werden. Erst ein Fachhochschul-organisationsgesetz 

(FHOG) oder die bereits erwähnten Novellierungen des UOG und 

AHstG würden dies ermöglichen •. In dem Entwurf des FHStG hat der 

Bund nur· mehr die option, StUdienplätze bei irgendwelchen 

.anderen Anbietern anzukaufen. Selbstverständlich würde es diesen 

Anbietern frei stehen, beliebig hohe Studiengebühren·einzuheben. 

Basis des FHStG-Entwurfs ist die 'Annahme, daß ein weiter Kreis 
\ . 

von Bildungseinrichtungen FachhochschUI-Studiengänge anbieten 

möchte. Dies mag zwar den Tatsachen entsprechen, jedoch wird 

grundsätzlich bezweifelt, daß dieser weite Kreis von Trägern 

auch tatsächlich als Erhalter von Fachhochschul-Studiengängen 
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und in der Folge von Fachhochschul,en fungieren kann. Die Err!~~'~-

tung und Erhaltung von hochschulmäßigen AUsbildUngen. verur~rl~h.t I1 

erhebliche Kosten, wenn man den Aufbau von zukunftssl.chereni:i~tld :; 

qualitativ hochwertigen Fachhochschulen plant. Für ein vor~~~en 
dieser Art kommt primär nur der Bund und gegebenenfalls I~~ne 
'. . 

Kooperation mit. anderen Gebietskörperschafen in Frage, da .... ne 

Koordination im Hinblick ·auf Standorte, Studienrichtungen sowie 

die Sicherung einer internationalen Anerkennung mit rein priva­

ten Trägerschaften bzw. in Form von "Joint ventures" de eac::to 

nicht zu leisten ist. Selbst die Beteiligung der Länder: und 

Gemeinden würde sich in erster Linie nur auf die Übernahme.' _ von 

Errichtungskosten beziehen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden 

Informationen würden sich außerdem die finanziellen Beiträge von 

Pri vaten in sehr engen Grenzen halten. Der Bund müßte ,a).so 

innerhalb kurzer Zeit die gesamten Erhaltungskosten in Form von 

Subventionen tragen. 

Die mögliche Rolle privater Trägerschaften wird nach Ansicht der 

Arbe i tnehmerinteressenvertretung bei der Konzeption des FHStG­

Entwurfs weit überschätzt. Für kleinere und mittlere Unterneh­

men, d-ie in Österreich eine dominierende Rolle spielen, stellen 

Bildungsinvesti tionen ein öffentliches· Gut dar, dessen Nutzen 
weit über den einzelnen Betrieb hinausreicht. AnalyseJ) belegen, 

daß Klein- und Mittelbetriebe verglichen mit größeren 

aufgrund ihrer zumeist schl~chteren Lohn- und Arbeitsbedingungen 

Schwierigkeiten haben,' spezifisch qualifizierte Fachkräfte 

dauerhaft an das Unternehmen, zu binden. Mit der Integration, in 

den Binnenmarkt wird sich die situation aber auch für größere 

Betriebe verschärfen und es' verwundert daher nicht, 'daß gerade 

die Industriellenvereinigung eine Finanzierungsverpflichtun~ des 

Bundes für Fachhochschulen einfordert. 

Dieser o.a. Finanzierungsstruktur seitens der öffentlichen Hand 

stehen allerdings keine entsprechenden Steuerungs- und Konttoll­

möglicJ;lkeiten gegenüber. Lösungsmodelle, die vorsehen, 'daß 

Hochschulen überwiegend durch das öffentliche steueraufkommen zu 

finanzieren sind und im Gegenzug privater Einflußnahme sowie 

Kontrolle unterliegen, finden seitens der Arbeitnehmerinte~es­

senvertretung prinzipiell' keine zustimmung. Insbesondere' auch 

; . , 

68/SN-171/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 11

www.parlament.gv.at



- 5 

deshalb, da es durch die Beteiligung von Privaten in der vorge­

schlagenen Form zur Einführung von Studiengebühren kommen wird. 

Damit entsteht einerseits eine inakzeptable Abweichung gegenüber 

dem Universitätssektor und andererseits wird die Bildungsebene 

der Fachhochschulen, die auch für das duale System die erforder-

'liehe Durchlässigke'it herzustellen' hat, de facto als gewollt 

gebührenpflichtiger Teil des Bildungssystems eingerichtet. 

Eine Einhebung von studiengebühren für die' vergleichsweise 

kürzeren Ausbildungsgänge an Fachhochschulen wird jedenfalls 

seitens der Arbeitnehmerinteressenvertretungen abgelehnt. ' 

Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, daß diese Gebühren -

bedingt durch die Vielfalt der Trägereinrichtungen sowie durch 

unterschiedliche Kostenstrukturen bei den einzelnen Studienrich­

tungen - auch stark divergieren können. Eine Sicherung sozialer 

und regionaler Chancengleichheit wäre dadurch nicht mehr mög­

lich. Ebenso wäre die Einbindung künftiger FH-Studenten in die . 
bestehende Studienförderung ,in diesem Fall ungenügend, da das 

derzeitige system vom Grundsatz des "kostenlosen" Studiums aus­

geht. Erst Fachhochschulen, die seitens der öffentlichen Hand 

geführt werden, eröffnen die Option, das Studienförderungsgesetz 

auch für den zweiten Hochschulsektor in Kraft zu setzen. 

Trotz dieser grundsätzlichen Einwände können privat geführte 
, ' 

FH-studiengänge nicht ausgeschlossen werden. Sie sollten jedoch' 

aus sicht der Arbeitnehmerinteressenvertretung ein ergänzendes 

Angebot zu öffentlichen Einrichtungen darstellen. Für diese rein 

privaten FH-Studiengänge ist eine eigene gesetzliche Basis 

erforderlich, die in Anlehnung an das öffentliche Modell ein­

schließlich entsprechender Auflagen zu entwickeln ist. 

Darüber hinaus wird darauf verwiesen, daß die Rechtsstellung .. 
öffentlich geführter Fachhochschulen (Hochschulstatus ), Finan~ 

zierung und Kontrolle, Leitungsstrukturen, die4 Qualifikation der 
, ' 

Lehrenden sowie die studentische Mitbestimmung in jedem Fall 

geregelt werden müssen. weiters sind klare Minimalbestimmungen 

auch im Hinblick ,auf Aufnahme, Studien- und Prüfungsvorschriften 

(einschließlich Graduierungsregelungen) notwendig, um einerseits 

Rechtssicherheit für die Studierenden herzustellen und 
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" 
andererseits dem prinzip einer gewissen Einheitlichkeit.!*on . ~ ': 

BildungSabschlüsse~ zu entsprechen. Seitens der Arbeitnehm~~n-

teres~envertretung wird mit Nachdruck betont, daß der Fachhdth-
'.l 

schul zugang und die soziale Absicherung der Studierenden eq$~so 
, !: 

wie der Bildungsauf~rag einer klaren Festlegung bedürfen. 

Zusammenfassend wird also nochmals festgestellt, daß der vorge­

legte Regulierungsrahmen des FHStG-Entwurfs insgesamt deno.e. 

Anforderungen nicht Rechnung trägt und die BAK daher nur kurso-

,risch auf die einzelnen Bestimmungen,des FHStG e~ngeht. 

Anmerkungen zum Vorblatt: 

Als Begründung für die Einführung von Fachhochschulen wird U'. a • 

die "Anpassung des,österreichischen berufsbildenden Bildungswe­

sens an den europäischen Standard (EG-Konformität der Diploms)" 

angeführt. Abgesehen davon, daß neben der Hochschulrichtli,hie 

mittlerweile eine weitere ergänzende Richtlinie verabschiedet 

wurde, ist' anzumerken, daß man hier von einem etwaigen ABpaS­

sungsbedarf ausgeht, ,der erst nach Abschluß der EWR-Verhandlun-' 

gen zum "pipeline acquis"festst~hen kö~nte. Unabhängig davon 

ist die Herstellung eines "EG-konformen Bildungssystems'" ni,cht 

erforderlich, da die innerstaatliche Kompetenz in jedem 'PalI 

gewahrt bleibt. 

Darüber hinaus spriCht sich die Arbeitnehmerinteressenvertretung , 

dezidiert gegen die Anführung von Alternativen wie die "AbsChaf­

fung der berufsbildenden höheren Schulen" und "Zugangsbescbrän­

kungen zu den Universität'en" aus, da es sich hier kaua um 

bildungspolitisch ernsthafte Vorschläge handeln kann. " 

.Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs: I , 

§ 1 

Die BAK spricht sich gegen die Konzeption des vorgele9ten 

Akkredi tierungssystems aus, wobei die Begründungen . sowohl ',den 

grundsätzlichen als auch den nachfolgenden Ausführungen zu 

entnehmen sind. 

I. 
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§ 2 

Der Bildungsauftrag sowie die leitenden Grundsätze für künftige 

Fachho,chschulen sollten präziser festgelegt werden. Insbesondere 

müßten Bestimmungen betreffend die Freiheit der Wissenschaft und 

Lehre, die Lernfreiheit, die Hochschulautonomie, das Zusammen­

wirken der Lehrenden und Lernenden sowie die, gesellschaftspoli­

tische Dimension verankert werden. Eine orientierung an den 

Grundsätzen des AHstG wäre sicherlich sinnvoll. 

Ferner wird darauf hingewiesen, daß der Begriff "praxisbezogene 

Ausbildung" (Abs. 1, Pkt. 1) nicht ausreicht, um das Bildungs­

ziel klar zu definieren. Praxisorientierung bezieht sich zumeist 

ausschließlich auf die kurzfristige Verwertbarkeit am Arbeits­

markt. 

Die Ausbildung an Fachhochschulen soll zwar die Studierenden für 

ihre künftige Berufstätigkeit qualifizieren, muß jedoch gleich­

zeitig eine Reflexion ermöglichen, inwieweit das vermittelte 

praxisrelevante Wissen individuelle, soziale und gesellschaftli­

che Bedeutung hat und außerdem eine innovative, fachwissen­

schaftliche Kompetenz vermitteln. 

§ 3 

Die Vorgaben für eine Anerkennung von Fachhochschul-Studiengän­

gen sind in jedem Fall ungenügend. Auch ein Akkreditierungs"",: 

system benötigt einen Bezugsrahmen mit'Mindesterfordernissen. So 

müßten etwa Studienaufbau , studienpläne und prüfungsor'dnungen 

den bereits 'festgelegten legistischen Erfordernissen entspre­

chen, um die Qualität der Ausbildung und ihre Vergleichbarkeit 

zu sichern. Die Anerkennurig nachgewiesener Kenntnisse aus dem 

berufsbildenden Schulwesen, sollte im Sinne einer Realisierung 

verstärkter Durchlässigkeit präzisiert werden. 

Weiters wird darauf hingewiesen, daß es nicht in der Kompetenz 

des FH-Rates liegen kann, zu bestimmen, ob die Autonomie sowie 

die Mitbestimmung der Studierenden' angemessen sichergestellt 

sind. 

Für die 

sollte 

Studentinnen und 

außerdem nach 

Studenten dieser 

Vorbild der 

neuen Hochschulen 

österreichischen 
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Hochschülerschaft eine eigene Körperschaft öffentlichen R~~ts 
eingerichtet werden. Zumindest die im universitären BeriiE!!~ch 

bestehenden Regelungen bezüglich studentischer' Mitbesti~~ng 
müssen auch für den neuen Sektor Gültigkeit haben. 

Ferner wird die Ansicht v,ertreten, daß sowohl für die Bed~rfs- I 

und Akzeptanzerhebungen sowie zur wissenschaftlichen Evaluierung ~ I 
der einzelnen Studiengänge Richtlinien im Hinblick auf Metho~ik 
und Umfang erarbeitet werden müssen. 

§ 4 

Der Zugang zu Fachhochschulen muß nach Ansicht der Arbeitnehmer­
interessenvertretung offener gestaltet werden als jener an den 

Universitäten. Die Zugangsvoraussetzungen haben diesem Grund~tz 
Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wird an dieser Stelle aUch 
festgehalten, daß Aufnahmeverfahrensordnungen (siehe § 13,'Mls. 
2, Pkt. 4) üblicherweise ein Instrument für ZugangsbeschräRkun­

gen sind. Der derzeit offensichtlich geplante weite Zugang 
könnte durch diese Aufnahmeverfahren weitgehend unterlaufen 
werden. Die BAK kann einersei ts dem FH-Rat keine Kompetenä '" für 
die Aufnahmeverfahrensordnungen zusprechen und stellt and4lrer-

, I 

seits fest, daß gerade dieser sensible Sektor einer Offenlequng 
bedarf. 

Der Begriff "facheinschlägige berufliche Qualifikationen" mpß im 
Hinblick auf die im Arbe i tsübereinkommen vereinbarte Förde~ung 
der Durchlässigkeit näher definiert we~den. Für Absolventen 'von 
facheinschlägigen Lehrausbildungen sowie von berufsbildenden 
mittleren Schulen sollte in verbindung mit einer allge_inen 

Studienvorberei tung der" Zugang sichergestell t wer~en. H$ben 
einer vorgelagerten Studienberechtigungsprüfung müssen diese 

. neuen Bildungsins't;-i tutionen verpflichtet werden, Einstiegslehr­
gänge anzubieten. Darüber hinaus sollte z. B. ein facheins.chUigi­
ger Zugang auch über die werkmeisterprüfungen'<ermöglicht werden. 

§ 5 

Bereits an anderer Stelle wurden minimale Graduierungsregelungen 

et~gefordert. Eine Festlegung in Form einheitlicher und allge­
mein anerkannter Bezeichnungen soll te ,vorgenommen werden. 

" 
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weiters wird angemerkt, daß eine Nostrifizierung vergleichbarer 

ausländischer Diplome ausständig ist. 

§ 6, 

Die Frage der Erhalt~ng von Fachhochschulen bzw. von FH-Studien­

gängen wurde bereits im grundsätzlichen Teil ausführlich behan­

delt. 

§§ 7 - 12 

Die BAK betont ausdrücklich, daß die vorliegende Konzeption des 

FH-Rates aus prinzipiellen Erwägungen abgelehnt wird. Einerseits 

entbindet man damit den zuständigen' Bundesminister von seiner 

politischen Verantwortung und anderersei ts wird den Gesetzge­

bungsorganen das Recht auf Einflußnahme und Kontrolle entzogen. 

Nicht zuletzt wird damit di~se Gesetzesmaterie demonstrativ von 

weiteren Begutachtungsverfahren ausgeschlossen. Dies ist die 

FQIge eine~ Konstruktion, die eine weisungsungebundeneBehörde 

mi t umfassenden Kompetenzen und einem äußerst lockeren Bezugs­

rahmen vorsieht. Der geplante Gestaltungsspielraum für die,ses 

Gremium, das noch dazu bereits während der Erprobungsphase mit 

einer verfassungs~estimmung verankert werden müßte, ist in jeder 

Hinsicht inakzeptabel. Dies betrifft auch die Festlegung eines 

eininstanzlichen Verfahrens zuges (Höchstgerichte) gegen die 

Bescheide dieser weisungsungebundenen -"Behörde". 

Die Arbeitnehmerinteressenvertretung ist der Auffassung, daß 

zwar ein bildungspolitisches Gremium für die Etablierung und 

Entwicklung eines zweiten Hochschul sektors erforderlich ist, 

jedoch sollte es ausschließlich mit einer Beratungsfunktion für 

den Minister ausgestattet werden. Die politische Entscheidung 

hat dem Minister vorbehalten zu bleiben. In ein Beratungsgremium 

.sind selbstverständlich alle gesellschaftspolitisch relevanten 

Kräfte einzubinden, d. h. auch die Bundesarbei tskammer und der 

Österreichische Gewerkschaftsbund. ,~ 

Für die Qualitätssicherung bzw. weiterentwicklung der Studien­

pläne könnte ein nach den jeweiligen Erfordernissen fachein­

schlägig besetztes Expertengremium fungieren. Die 
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Entscheidungskompetenz dieser Expertengruppe 

Bereich der Studienpläne beschränkt bleiben. 

sollte auf ~~en 
, I 

,I 

I 
I 

" ! 
i 

§§ 13 - 17 :1 

Da die BAK ein eigenes organisationsgesetz sowie studienrah~n­
besti'mmungEm für Fachhochschulen als notwendig erachtet, e~b­
rigt sich eine detaillierte Beurteilung der einzelnen Anerk4lm­

nungsvoraussetzungen. Trotzdem wird angemerkt, daß z. B. ,ie 

Festlegung der verantwortlichen Personengruppe (§ 13, Abs. 2, 

Pkt. 3) sowie die befristete Zulassung für einen StudienqClng 

viele Probleme offen lassen. F~agen wie die Sicherung der Konti­

nuität einer Einrichtung oder die Vorgangsweise bei Veränderun­

gen im Bereich der verantwortlich Lehrenden bleiben unbeantiwor­

tet. Rechtssicherheitist auch im Fall des Entzugs der Anerken­

nung für die Betroffenen nicht gegeben. Dies zeigt noemaals 

deutlich, wie problematisch ein "marktwirtschaftlieh orientier­

tes Akkreditierungssystem" seip kann. Diese Defizite können 

keinesfalls durch Strafbestimmungen, wie im' § 17 vorgesehen, 

aufgehoben werden. 

Zusammenfassend wird sei tens der BAK" die Rückstellung" des 

Begutachtungsverfahrens bis zur Vorlage eines FH-Finanzierungs­

plans sowie der OECD-Studie gefordert. Für die positive Entwick­

lung des Fachhochschulsektors in Österreich sind ein FH-Ortani­

sations- und ,studienrecht, ein Fachhochschülerschafts- sowie 

Studienförderungsgesetz unabdingbar. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Forderunqen, und 

Vorschläge. 

Der Präsident:- Der Direktor: 
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